
Kundmachung
'

über Leu Verkehr der Personen - und gemisch¬
ten ^ üqe anf der k. k. Stants - Ciscnbahn zwi -"

scheu Mürzznschlag und Grütz .

Die Staatsverwaltung hat die Bisorgung deSFährbetriebes und der
mit demselbenin Verbindung stehenden, zur Ausübung deß Betriebes
gehörigenGeschäftszweige, als: der Magazinirung, des Speditwnsge-
schäftesu. s. w. . sowohl für Personen als Waaren, auf diesers-taais-
Eiscnbahn der k. k. priv. Wien-GloggnitzerGistnbahngesellschastmittelst
Vertrages überlassen; daher das Publikum, «elebes dieseStaats-Eisen-
bahn benützt, sichin allen den Verkehr betreffendenAngelegenheitenan
die Direktion der gedachtenGesellschaftals Betriebs -Unternehmungzu

^^Zu?ÄuSübung der Kontrolle über die Ausführung des Betriebes,
nach den von der Staatsverwaltung festgesetztenBestimmungen, hat die
letzterelängs der Bahn ihre Organe aufgestellt.

I . Ueber Ordnung und Sicherheit .
§. 1. Die Reisendenhaben die über dieBenützungder k. k. Staats -

Eisenbahn veröffentlichtenBestimmungenzu beachte», den Anordnun¬
gen der zur Aufrechthaltungder Ordnung und Sicherheit aufgestellten
Individuen Folge zu leisten, und dieselbennöthigenFalls in der Aus¬
übung ihrer B. rufspflichten zu unterstützen.

§. 2. Die Reisendenhaben sich, den bestehendenVorschriftengemäß,
mit den erforderlichenReise- Dokumentenzu versehen, und muffenzur
gehörigen Keil die Fahrkarte lösen. Nur gegenVorweisungeiner Fahr¬
karte, von welcherder Portier oder Thürsteher den Coupon abzureißen
hat, ist der Eintritt in die zum Abwarten der Abfahrtszeit bestimmten
Lokalitäten gestattet. . . . .

§. 3. Leder Reisendekann 40 Pfund Gepäckunter eigenerAufsicht
mit sichund in den Wagen nehmen, wenn er es ohneBelüftung der
Mitfahrenden unter seinemSitze uiirerbringen kann. Ist das Gepäckzu
voluminös, also zur Mitnahme im Wagen nichtgeeignet, oderschwerer
als 40 Pfund, oder will der Reisende dasselbeüberhaupt nicht unter
eigenerAufsichtmit sichnehmen, so ist dasselbebei dembetreffendenEx¬
pedite vorschriftsmäßigaufzugeben.

§. 4. Auf den Hauptstalionen wird 18 Minuten vor der Abfahrt
»es Auges einGlockenzeichengegeben, bei welchemsichdieReisendenzum
Wagenzuge zu begeben, und in den Wagen jener Klaffe, für welched,°
Fahrkarte gelöstworden ist, den Platz einzunehmenhaben. In den Awt-
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schenstationenist die Ankunft des betreffendenZuges ebenfalls i» den
hierzu bestimmtenLokalitäten ab. uwarlen. Die Ankunft wird durchein
Glockenzeichenangezeigt, und nachdessenEintreffen werdendie Konduk¬
teure den Wagen bezeichnen, aus welchemdie Plätze einzunehmensehn
werden.

§. S. Das Besteigender Wagen ist, wenn mit demHörne das Zei¬
chengegebenworden, oder wenn sichder Wagenzug i» Bewegungge¬
setzthat, oder so lange er nichtzum vollkommenenStillstands gebracht
ist, untersagt.

§, 8. Wer die festgesetzteAbfahrtszeit versäumt, hat weder auf
einen Rückersatzfür die gelösteFahrkarte, noch auf irgend eins Ent¬
schädigungAnspruch, undes ist auchkeinAustauschderFahrkarte für eine
spätere Fahrt zulässig.

§. 7. Der ZUlrltt zu andern als jenen Räumen des Bahnhofes»
welchezum Auf- und Absteigenbestimmt sind, ist den Reisendennicht
gestattet, und es hab,» sichdieselbenauchvon den Lokomotivenund von
den Fahrgeleisenentfernt zu halten.

§. 8. Das Oeffnen der Wagenthären durch die Reisenden ist nur
am Falle cineS eingetretenen besonderenVorfalles, bei welchem das
Verweilen in den Wagen Gefahr bringen' könnte, und worüber die
KondukteureAuskunft zu gebenbeauftragt sind, gestaltet, in allen an¬
deren Fällen, besonders während der Fahrt, ist dies, so wie das Her¬
ausstellen auf die Plattform der Wagen, strenge untersagt, und noch
weniger darf ein Absteigenversucht werden, ehe der Wagenzuz in
Stillstand gebracht ist. Bei vorkommendenStörungen wird übrigens
dem Ersuchen der Kondukteurezum Absteigenvon den Wagen Folge
zu gebe» seyn.

Uebsrhaupthaben sichdie Reisendenauf ihren Sitzen ruhig zu ver¬
halten. Das Besteigender Bänke, und das Uebersteigender Lehnen,
besondersaber das Hinausbeugen über die Seiten des Wagens und das
Anlehnenan die Thüren ist nicht gestattet.

§. 9. Die Fahrkarten sind von den Reisendenzu verwahren, auf
Verlangen der Kondukteureund Revisorenvorzuzeigenund erstvor dem
Eintreffen auf der Bestimmungsstationan den Kondukteurabzugeben.

Wer mit einer ungültigen oder wohl gar ohne Karte getroffen
wird, muß die Fahrgebühr für die benutzteWagenklaffeund für die
ganze Strecke, welcheder Aug von seinem Abgangsorts zurückgelegt
hat, demKondukteursogleichbezahlen, welcher bei dem nächstenExpe¬
rte dieFahrkarte sowohl für diese, als auchfür die von dem Reisenden
noch zu befahrendeStrecke zu lösen, und demselbenzu übergebenhat,
und es wird in dem Falls, wo die absichtlicheBenachtheiligungder An¬
stalt mit Grund zu vermuthen ist, die Weiterbeförderungverweigert.

§. 10. Nach oemEintreffen eines Zuges auf einer Iwischenstation
haben, sobaldder Zug in Stillstand gebracht ist, diejenigendie Wagen
zu verlassen, welcheauf der Station zurückbleiben. Die Weiterfahrenden
habendas Absteigenmöglichstzu vermeiden, und müssenim unvermeid¬
lichenFalle jedenfalls vor dem mit demHorns zur Abfahrt zu gebenden
Zeichenden Wagen wiederbesteigen.

Das Absteigensollauf allenStationen auf der gegen dieAufnahms-
gebäudegerichtetenLeite geschehen, und die Reisendensollen am Bahn-
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Hofenicht länger verweilen, als zur Empfangnahme des Gepäckesun¬
umgänglichnöthig ist.

§. 1l. Wenn der Fall eintritt, daß Fahrten unterbrochenwürden,
oder gar nichtvorgenommenwerdenkönnten, hat d. r ReisendeAnspruch
auf den Rückersatzdes bezahlten Fahrgeldes, jedochnur für jene Bahn¬
strecke, auf welcherdie Fahrt unterbleibt; außerdem haben die Passa¬
giere keinenAnspruchauf Entschädigungzu mache».

§. 12. Bei Elementar-Ereignissen oder andern Hindernissen, welche
die Fahrt auf der Bahn in einer Strecke nicht fortzusetzengestatten,
wird für die Weiterbeförderung bis zur nächstenfahrbarenStrecke mit¬
telst anderweitigenFahrgelegenheitenohne Entrichtung einer besonderen
Gebühr möglichstge' orgt werden.

§. 13. Betrunkenen, Kranken, und überhaupt solchenPersonen,
welcheden Nebenft' tz?ndendurchihre Nachbarschaftoder durchunanstän¬
diges Betragen lästig sind, wird die Mit- oder Weiterfahrt nicht gestat¬
tet, und diesehabenauchkeinenAnspruchauf den Rückersatzder bezahl¬
ten Fahrgebühr.

§. 14. Das Tabakrauchen ist in den Wägen zweiter und dritter
Klasseerlaubt, in der erstenWagenklasseaber nur dann, wenn keiner
der in derselben Abtheilung befindlichenPassagiere den Wunsch zur
Unterlassungzu erkennengibt.

Auf den Bahnhöfen ist das Tabakrauchennur in den Hallen oder
auf den Plätzen, wo aus- und eingestiegenwird, gestattet, in allen
übrigen Räumen ist dasselbeauf allen Stalionsplätzen verboten.

§. 15. Gegenstände, welchelängs der Bahn oder in den Wägen
aufgefunden werden, si d bei der Kassein Grätz mündlichoder schrift¬
lichzu erfragen, und werden, wenn dieselbenvon den Par Heienals ihr
Eigenthumge. iau bezeichnetwerdenkönnen, gegenBestätigungausgefolgt.

§. 16. Die bei der Bahnanstalt Angestelltenhaben für die Reisen¬
den die ordnungsmäßigenDienstleistungenunentgeltlich zu verrichten,
und es ist ihnen strengeuntersagt, Trinkgelder zr?fordern.

§. 17. Finden sichdie Reisendenveranlaßt, über die bei der Bahn¬
anstalt AngestelltenBeschwerdezu führen, so haben sie diese in der
Station , wo siedie Bahn verlassen, in das bei dem Expedite befind¬
licheBeschwerdenbuch, unter Angabe des Namens oder der Nummer
des Angeklagten, dann unter BeisetzungdesNamens undWohnortes des.
Beschwerdeführenden, einzutragen. MündlicheBeschwerdensind auf der
Station b.i den mit einemAbzeichenversehenenBeamten anzubringen.

SS. Ueber die Fahrkarten .
§. 18. Es bestehendr i Wagenklassen, und zwar:

die ersteKlaffe mit gelber Farbe,
die zweiteKlassemit grüner Farbe,
die dritte Klassemit brauner Farbe,

und es werden bei den Personen- und gemischtenZügen mit den vor¬
stehendenWagenklassenin der Farbe undKlaffenbezeichnnngübereinstim¬
mende Fahrkarten ausgegeben, wofür die in den veröffentlichtenund
bei den Expediten zur EinsichtvorhandenenTarifen festgesetzteGebühr
zu entrichtenist.
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§. 19. Die Fahrkarten sind bei allen Expeditenam Tage der beab¬sichtigtenFahrt in der Stunde vor der Abfahrt des betreffendenAuges-und zwar bis längstens fünf Minuten vor Ausgang dieser Stunde zulosen. "
§. 20. Die Fahrkarten sindnur für die darauf bezeichneteStatirns -fahrt und für die im §. 18 bestimmteWagenklaffegültig, daher sinddieselbenvon den Reisendengleichbeim Empfange zu prüfen, ob sieaufdie gewünschleStation, Fahrt und Wagenklasselauten, da spatere Re¬klamationennicht mehr berücksichtigtwerdenkönnen.
K. 21. Wenn ein ReisendereinenPlatz in einer höherenWagenklasseeinnehmen wollte, als für welchendie ursprünglichgelösteFahrkartelautet, so kann diese beim Expedite, gegenDaraufzahlungdes entfallen¬den Betrages, gegen eine Fahrkarte einer höherenKlasseausgetauschtwerden, wenn der Koupon noch nicht abgerissenist. Ist solchesschongeichehen, so muß zu der inHänden habendenFahrkarte noch, einezweite,und zwar nachden für den Uebertritt in ein- höhereWagenklaffein dem-LarifefestgesetztenBestimmungenerhobenwerden.
§. 22. Kinder unter zwei Jahren können ohne Karte aber nur iwBegleitung von erwachsenenPersonen fahren, müssenj.dochvon bietenauf dem Schooßegehalten werden.
Eine Person darf nicht mehr als einKind bei sichhaben, widriaensfür die übrigen die für Kinder bestimmteFiihrgelühr zu entrichtenist.Kinder von 2 bis 10 Jahren entrichtendie Hälfte der iarifmäßiaen Ge¬bühr gegen Empfang einerchalbenFahrkarte.
§. 23. Die uuiformirte Militärmannschastvom Unter-Offizier ab¬wärts, diesenmiibegriffen, wird bei Personen- und gemischtenZügenmithalben Karten zweiterKlaff- in den Wagen dritter Klaff- befördert§' ,Auf den Stationen Mürzzuschlag, Bruckund Grä' tz könnenlängstens eine halbe Stunde vor der Abfahrt ganze Wagenabtheilunqcnder erstenundzweitenKlaffe bestelltwerden; es muffenjedochwenigstenssur eine Abtheilungerster Klaffe sechs, und für eine AbtheilungiweitcrKlassezwölf Plätze bezahlt werden; es darf daher die Zahl der Rei-

Aiden ,«ne der bezahlten Plätze nicht übersteigen. Auf allen übrigenStationen kann die Bestellungvon Abtheilungen nur dann Statt fin¬den, wenn die AnmeldungTags vorher vor Abgang des zuletztverkeh¬renden Zuges geschieht.
§. 2S. Die Zahlung für die Fahrkarten sowohl als anderenGebüh-muß i» gangbarer Münze geschehen, und der Geldwechselau derKassesoll lhunlichstvermiedenwerden.

HI . Ueber Separatzüge .
§. 26. ÄußerndenangekündigtenregelmäßigenFahrten werden aufBerlangen auchSeparalfahrten gemacht, Wenndieseauf denStationenMurzziischlag, Bruckund Grätz wenigstenseineStunde, und in den übri-gen Stationen einenTag vor Abgang desjenigen regelmäßigenZuges,welcher unmittelbar dem beabsichligtenSeparatzuge nachder betreffen-ren Station vorangeht, angemeldet, und die dafür entfallendeGebührberichtigtwird. Die Siunde der Abfahrt des Separatzuges wird vondem betreffendenErpeditsbeamlenbezeichnetwerden-
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IV . Ueber Reisegepäck .
§. 27. Das Reisegepäckmit einem Gewichteüber 4c» Pfund, ober

solches, welchesselbst bei geringeremGewichtenicht unter dem Sitzeohne Belästigung der Mitfahrenden untergebrachtwerden kann, so wiejenes, welchesdie Reisendenüberhaupt nicht unter eigenerAufsichtimWagen mit sichnehmenwollen, ist beimExpedite unter Borweisungder
Fahrkarte, welchegestempeltwird, gegenRezepissennd gegenEntrichtungder tarifmäßigen Gebühr aufzugeben.

§. 28. Die Aufgabedes Gepäckeskann auf allenStationen am Tageder Fahrt längstenseine halbe Stunde vor Abgangdes Augesgeschehen.Das aufzugebendeGepäckmuß gut emballirt seyn und darf keine Flüs¬sigkeitenoder andereGegenständeenthalten, welchedurchReibung oder
auf irgend eine andere Weise Schaden verursachenkönnten. Wer dieserVorschrift zuwider handelt, hat den daraus entstehendenSchaden zuersetzen. Jedes aufzugebendeGepäckstücksollmit dem Namen des Eigen-thumers und mit dem Bestimmungsorte deutlich bezeichnetseyn. Wer
rrnbezeichnetesGepäckaufgibt, hat sichzu überzeugen, ob der bei de-
Aufgabeauf das GepäckbefestigtwerdendeStatjonszettel mit derNum
net îst ^

und mit der richtigen Bestimmungsstationbezeich-
§. 29. Für das ordnungsmäßigaufgegebeneReisegepäckwird bisunmittelbar nachder Ankunftdes Auges in der Bestimmungsstationdie

Haftung übernommen, und dasselbewird zu dieserSeit, gegen Zurück¬stellungdes Rezepisses, den Reisendenausgefolgt.Für jenes Gepäck, welchesnicht gleichin Empfang genommen, odernicht binnen 24 Stunden abgeholt wird, kommt der tarifmäßige Lager-zrns zu entrichten, und es findet nachdieser24stündigenFrist keineHaf¬tung mehr Statt .
§. 30- Sollte der Fall vorkommen, daß ein Rezepissein Verlust qe-rath, so muß sichder Reisendevor der Ausfolgungdes Gepäckesbefrie¬digend legitimiren, und hat angemesseneSicherstellungzu leisten, so wieden Empfang des Gepäckesschriftlichzu bestätigen.§. 31. Für aus Verschuldender Angestelltenin Verlust gerathenesGepäckewird gegenRückgabedesRezepisses, und zwar kürjedesSporco-Pfund eine Entschädigungvon Einem Gulden Conv. Mze. geleistet.

?2' BeschädigtesGepäck, so wie jenes, bei welchemein AbgangStatt findet, wird, wenn kein gütlichesUebereinkommenüber denBe¬trag der Entschädigungzu Stande kömmt, als in Verlust gerathen be¬handelt, und dafür die im vorhergehenden§. 31 bestimmteEntschädi¬gung geleistet, wogegenvon Seite der ReisendenkeinAnspruchauf dasGepäckzu machenist.
§. 33. Wenn derVerlust, Abgangoder eineBeschädigungdurchman¬

gelhafte oder unzureichendeEmballage, oder überhaupt durchVerschul¬den der Parthei entsteht, wird keineEntschädigunggeleistet.K. 34. Es steht jedemReisendenfrei, sein Gepäckfür die Seit desTransportes desselbenund für die darauf folgenden24 Stunden mit ei-
jm §. 31 bestimmtenWerthe gegen Entrichtung einer

Assekuranzprämievon einem halben Perzente des angegebenenWerthes
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zu versichern; die dießsälligenVcrsicherungsbedingniffesind bei den Ex--
xediten einzusehen.

§. 3S. Bei der Ausfolgung des Gepäckeshat der Reisendedasselbe
zu prüfen, und für denFall einer Statt gehabten B-schädigung, eines
Abganges odereineseingetretenenVerlustes, sogleichdenEntichädigungs-
Anspruchanzumelden, da spätereReklamationennicht berücksichtigetwer-
den können.

§. 38. Auf den Hauxtkaiionen Mürzzuschlag, Bruckund Eratz sind
verantwortlich- Gepäckträger bestellt, welcheam Arme ein numerirteS
Abzeichentragen. Es steht den Reisendenfrei, sichder Träger zu bedie¬
nen oder nicht. Der Tarif für den Trägerlohn ist in den genannten
Stationen angeschlagen, und es darf von len Trägern unter keinem
Verwände eine höhere Gebühr gefordert werden. Ist in Grätz bei der
sinwegschaffungdes Gepäckesdie Gefällslinie zu xassiren, so hat der
Eigenthümer bei der Revisiondaselbstgegenwärtigzu seyn.

V. Ueber das Eilgut .

§. 37. Mit denPersonen- und gemischtenZügen wird auchvon und
nachallen Stationen Eilgut befördert, wenn dieAufgabedesselbenläng¬
stens eine Stunde vor Abgang des betreffendenßugei, in keinemFalle
aber später als sieben Uhr Abents Slait findet. Der Aufgebererhält
dafür einenAufnahmsschein.

§. 38. Jeder Eilsendung ist ein gehörigerFrachtbrief, und jenenGe-
genftänden, für welchecS erforderlichist, das zollamtlicheDeckungs-
Dokumen« beizugeben. In Ermanglung des letzterenwird die Sendung
gar nicht, und in Ermanglung des ersteren nur dann angenommen,
wenn der Versenderden Frachtbriefbeim Expediteverfassenläßt, wofür
jedochdie festgesetzteGebühr zu entrichten ist.

§. 39. Die im Tarife festgesetztenGebühren sind entweder bei der
Aufgabe zu entrichten, oder zur Entrichtung an den Empfänger anzu¬
weisen. Die Auszahlung nacbzunehmenderSpesen kann nur nach den
beimFrachten-Transporte diesfalls festgesetztenBestimmungen, somitnur
für die Stationen Grätz, Peggau, Bruck, Kindberg und Mürzzuschlag
geschehen.

§. 40. Nach dem Eintreffen des Eilgutes auf der Bestimmungssta¬
tion wird entweder die Weiterbeförderungnach den für den Waaren-
transport veröffentlichtenBestimmungenbesorgt, oder wenn die Sen¬
dung auf der Bestimmungsstationan den Empfänger auszufolgen ist.
wird dieserschriftlichavisirt, wornachdasselbeim Verlauf von 48 Stun¬
den abzuholenist. Auf denHauplstalionenMürzzuschlag, BruckundGrätz
wird das Eilgut auf Verlangen gegenEntrichtung der festgesetztenTrä¬
gergebühr an die Adresseemwedernocham Tage der Ankunftoder spä¬
testens am nächstenTage zugestellt, wenn nicht eine zoll- oder g-fällS-
ümtlicheAmtshandlungvorzunehmenist, bei welcherdie Parthei selbst
zugegenseynmuß.

§. 41. Alle Gegenstände, welche beim Reisegepäckvon der Beför¬
derung ausgeschlossensind, werden auchnicht als Ellgut aufgenommen,
und bei verheimlichterBeipackungist ebenfalls für den daraus entste-



henbenSchaden zu haften. Ebensoist die Beförderung vonBriefen und
xostpflichiigenPackelcnnachgegenwärtige» Bestimmungennicht zulässig.

§. 42. In Bezug auf die Haftung, Entschädigung, Bersicherungund
den Lagerzinsgelten für das Eilgut dieselbenBestimmungen, wie für
das Reisegepäck.

VI . Ueber Equipagen .
§. 43. Equipagen werbennur auf und nach den Stationen Mürz-

zuschlag, Kindberg, Bruck, Mixnitz, Peggau und Grätz zur Beförderung
aufgenommen. Sie sollenwo möglichTags vorher avisirt, und müssen
in jedem Falle wenigstenseine Stunde vor dem Abgängedes Auges,
mit welchemsie zu befördernsind, in den Bahnhof gebracht, bei dem
Expedite gegen Entrichtung der tarifsmaßigen Gebühr und gegen Ne-
zepisseaufgegebenwerden.

§. 44. Die dazu gehörigenPassagiereundDienerschaft, derenAnzahl
nicht größer seyndarf, als die Equipagen Sitze enthalten, haben Fahr¬
karten dritter Klassezulösen, diePassagierekönnenin denWagen erster
Klasse, und die Dienerschaftin den Wagen dritter KlassePlatz nehmen.

§. 45 Sowohl die Fahrkartenals auchdie Rezepisseüber die Equi¬
pagen sind den Kondukteurenoder Revisorenauf Verlangen vorzuwei¬
sen, und erstere sindvor, und letzterenachdemEintreffen auf den Be¬
stimmungsstationenabzugeben,

§. 46. Es wird dafür gesorgt werden, daß auf den Hauptstationen
Mürzzuschlag, Bruckund Grätz zur weiteren Beförderungder auf der
Bahn angelangtenEquipagenPostpferdestets in Bereitschaftstehen.

§. 47. Uebrigenswird bei allen Expediten, bei welchenEquipagen
aufgegebenwerden, die Bestallungvon Pferden, welchedieAnkunftder
Equipagen auf den Bestimmungsstationenzu erwarten haben, gegenEr¬
lag der festgesetztenBestellungsgebührvon 30 KreuzerConv Mze. über¬
nommen, wenn die AnmeldungwenigstenseineStunde vor Abgangdes¬
jenigen Auges geschieht, welcherunmittelbar vor dem zur Beförderung
der Equipagen bestimmtenZuge nachder betreffendenStation abgeht.

VII . Ueber Pferde .
§. 48. Pferde werden ebenfallsnur auf und nachden im §. 43 be-

nannren Stationen und nach den in jenem Paragraph- weiter enihal-
tenen Bestimmungenaufgenommen.

§. 49. Jedes zur Begleitung und Aufsichtüber die Pferde beigege-
bene Individuum hat eine Fahrkarte dritter Klassezu lösen; diese, so
wie die Rezepisseüber die Aufgabe der Pferde dem Kondukteur oder
Revisor auf Verlangen vorzuweisen, erstere vor und letzteresbei dem
Eintreffen auf der Bestimmungsstationabzugeben. Es werden zwar auch
Pferde ohneBegleitung befördert, jedochwird für das Entspringen oder
für Beschädigungenderselbennicht gehaftet, und es muß dafür gelorgt
werden, daß derlei Pferde auf den Bestimmungsstationennach demEin»
treffen des Auges abgeholt werden.
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ULL . Ueber Hunde .
Die Reisenden dürfen in den Wagen nur Schooßkundeundlelbjr diesenur dann mitnehmen, wennsie immer auf demSchooßs ge¬halten werden, und wenn von keinemder Mitfahrenden eine Einwen¬dung dagegengemachtwird. Hunde, welchein dem Wagen nicht mitge¬nommen werden woll n, oder nicht mitgenommenwerden dürfen, wer-den ,n eigenenBehältern befördert, und müssenbei demExpeditegegenRezeptsseund gegen Bezahlung der tarifmäßigen Gebühr aufgegebenz»r Beseitigungder Hunde erforderlichenMittel haben dieEigenthümer selbstbeizubringen, und sich von deren sicherenAnlegung

nunn . nVL ' für das Entspringen nochfür Beschädi¬gungen eine Haftung übernommenwird.

Brförderimg über den Semmering und Verbin¬
dung des Verkehres auf der k. k. Staats - Eisenbahnmlt jenem auf der Wien - Glvggnitzer Eisenbahn .

für ^ Wien- GloggnitzerEisenbahngesellschafthat
Staatsb?b, ber Slreck- von Gloggnitzbis Mlmzuschlagdie

ddi^ " baut ' 6' die b-jondereVerpflichtungübernommen.treffen, daß Personen und Waaren, in Ansehung
f-r EinrichtungenGebrauchgemachtwerdenwill, in die-
kna-, - e anständigeund bequemeWeise mit MöglichsterBe-
Ä t nr?b b' ll ' ge Preise befördert werden, und zu einer
das^E umgekehrtnachGloggnitzgelangen, damit

^ " P"' l °ne» an diesenLrien zur Zeit, welchefür dasAbgehender Zuge von dort festgesetztist, keineStörung erleide.
rsu d,ksemEnde werdenmit den auf der k. k. Staats-Eisen-regelmäßigenFahrten auch regelmäßigeFahrte» aufr c Wten-Gloggnitzer Eisenbahnso in Verbindunggebrachtwerden daß

NLö ' " " ^a ? en , welcheauf der Siaats -Eefenbahnvon denIn der
UeÄrsenuiw verkehrendenZuge» Gebrauch machen, nach der
aekebr, ieu° d' s S- mmeriugs von GloggnitzgegenWien, und daß um-
niner / ben bestimmtenFahrten auf der Wien-Glogg-
sesuna^?s RichtungvonWienGebrauchmachen, nachderUeber-
weiter äför^rt wer' d"em ^"«"schlag aus gegenGrätz ungesäumt

Verlündn,' . / » Einrichtunggetroffen, daß beim Eintreffe» der inVerbindungstehendenZugein MurzzufchlaqundGloggnitzstets eine hin
s-nbabn' TuhrwerkenL Bereitschaftstehk' Ivelche jene Ei-
woll?n a?f s ^^n ' ° E) e von dieser Einrichtung Gebrauch machen
d̂ -rn ni- Weis- über den S- mmering beför-
Nalwi-ar e ttlr Ä l-chjedochgleichzeitigbei der Lösungeiner
über M die Eisenbahn durch Losung einer Fahrkarte zur Fahrt
bühr ^ein ^Mâ ' iÄ ' B-zahlung der im Tarife bestimmtenGe-
Wi. n lü "ie Fahrt in der Richtungvon GrätznachWiin ist also auf den Stationen der Stagtsbah» nebst der Karie für
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die Fahrt auf dieserbis Mürzzuschlag, nocheine Karte zur Fahrt über
den Semmering bis Gloggnitz, und auf der letztgenanntenStalion ist
lodann eine Fahrkarte für die weitere Fahrt auf der Wien-Gloggnitzer
Bahn zu lösen, und ebenso ist für die Fahrt in der Richtung von Wien
nachGra' tz auf den Stationen der Wien- GloggnitzerBahn nebst der
Karte für die Fahrt auf dieserbis Gloggnitz, nocheineKarts zur Fahrtüber den Semmering bis Mürzzuschlag, und sodann auf der letztge.nannten Station eine Fahrkarte für die weitere Fahrt auf der Släats -
bahn zu lösen.

§. S4. Diejenigen, welchevon der erwähnten Einrichtung keinen
Gebrauchmachen, sondern mit eigenen oder mit anderen Gelegenheitenden Semmering überschreiten, muffenauch selbstdafür sorgen, daß sie
zu gehörigerZeit in Mürzzuschlagoder Gloggnitzeinireffen, wenn sievon der in Verbindung stehendenEisenbahnfayrt Gebrauchmachenwol¬
len, da auf deren Verspätung keine Rücksichtgenommenwerden kann,sonderndie Abfahrt des Auges zur bestimmtenZeit Statt findenwird.

§. SS. Reisende, welcheGepäck bei sichim Wagen haben, muffendasselbeauch bei der Fahrt über den Semmering unter eigener Ver¬
wahrung behalten, und dasselbemuß in dem Wagen, wo siePlatz neh¬
men, untergebrachtwerden können, daher die Mitnahme zu voluminö¬
ser Gegenständejedenfalls zu vermeidenseyn wird.

§. SS. Das GepäckderjenigenReisenden, welchevon beidenBahnenund von derEinrichtung der Beförderungüber denSemmeringGebrauch
machen, wird von der Bahnanstalt über den Semmering transportirt,und es ist beider AufgabediesesGepäckesauf den Stationen derStaats¬
bahn sowohldie Gebühr für die Beförderung auf dieser, aiS auch die
Gebühr für die Beförderungüber denSemmering bis Gloggnitzzu ent¬
richten, und das Gepäckauf der letztgenanntenSiation in Empfang zunehmen, und sogleichneuerdingszur Weiterbeförderungauf der Wien-
GioggnitzerBahn gegen Entrichtung der auf dieserBahn festgesetztenGebührenaufzugeben; eben so ist bei der AufgabedesGepäcke« auf der
Station der Wien-Gioggnitzer Bahn sowohl die Gebühr iür die Beför¬
derung auf der Bahn, als auchdie Gebühr für die Beförderung über
den Semmering bis Mürzzuschlagzu entrichten, und das Gepäckaüf der
letztgenanntenSiation in Empfang zu nehmen, und sogleichneuerdings
zur Weiterbeförderungauf der Staatsbahn gegenEntrichtung der auf
dieserBahn festgesetztenGebühren aufzugeben.

§. S7. Durch das bei der erstenAufgabedes Reisegepäckesempfan¬
gene Rezepiffe und durchden bei Statt gehabter Versicherungerhalte¬nen Versicherungsscheinist die Partei nicht nur für die richtigeBeför¬
derung auf der betreffendenBahn, sondernauchüber den Semmering,und für den Anspruchauf Entschädigungbei ailenfälligenVerlustenund
Beschädigungennach den gegenwärtigenBestimmungengedeckt.

§. S8. Eilgut kann auf allen Stationen der Staatsbahn zur Beför¬
derung auf dieserüber den Semmering und auf der Wien- GloggnitzerBahn bis aus die Bestimmungsstation, und eben so auf allenStallone,,
der Wien-Gioggnitzer Bahn zur Beförderung auf dieserüber den Scm-
mering und aus der Staalsbahn -ins auf die Bestimmungsstationaufge¬
gebenwerden; es muß aber bei der Aufgabe die Bestimmungsstation
angegebenund die festgesetztenGebührenfür die Beförderungauf beiden
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Bahnen und über den Semmering gleichzeitigentrichtet oder angewie¬sen werden.
§. SS. Durch das bei der Aufgabe des Eilgutes auf der Staats -

Eisenbahn oder auf der Wien-Gloggnitzer Eisenbahn empfangeneReze-Piffe, und durch den im Falle Statt gehabter Versicherungerhaltenen
Versicherungsscheinist die Partei für die richtigeBeförderung auf derStaatsbahn, über denSemmering, und auf der Wien-Gloggnitzer Bahndann für den Anspruchauf Entschädigungenbei allenfälligenVerlustenoder B-schädigungennach den gegenwärtigenBestimmungengedeckt.Dagegen erlilchtnachder Ausfolgung des Eilgutes auf der Bestim¬mungsstationjeder Anspruchauf Entschädigungsowohl für die auf derStaatsbabn , als auch auf der Wien- EloggnitzerBahn aufgegebenenGegenstände.

§. 6«, Equipagen, Pferde und Hund- werden auf jeder der beidenBahnen nur bis zur Eodstalion Mür,zuschlug und beziehungsweiseGloggnitzbefördern Kur weiteren Beförderung derEquipagen über den
Semmering werdenjedochsowohlinMürzzuschlagals auchin Gloggnitzstets Post- undPrivaipferde in Bereitschaftstehen, welchesie bis zu derfür die Abfahrt des in Verbindung ftehende.n AugesbestimmtenAeir aufdre entgegengesetzteStation über denSemmering bringen, um von dort
gegen neuerlicheAufgabeund Einrichtung der weiterentarifmäßigenGe¬
bühren Weilerbefördert zu werden.Das Verweilen der Equipagen unterwegs ist zu vermeide», weildie Fahrt über den Semmering in der festgesetztenSeit geschehenmuß.und auf verspäteteEquipagen mit der Abfahrt der Eisenbahnzüqenicht
zugewartet werde» kann.

§. 61. Pferde und Hunde werden in den beidenStaliomn Mürzzu¬schlagund Gloggnitz an die Eigenthümer ausgefolgt, und diese habenfür dtê zeitgemäßeBeförderung über den Semmering selbstzu sorgen,und müssendieselbensodannzur weiterenBeförderung aus der Bahn in
Murzzuschlag oder Gloggnitzneuerlich gegen Rezepisseaufgeben unddie wetteren tarifmäßigen Gebühren entrichtn, wobei zu bemerkenist,Hunde auch in den zur Fahrt über den Semmering bestimmtenWagen nicht mitgenommenwerdendürfen, wenn sie zu groß sind, oderwenn einer der Mitfahrenden eine Einwendungdagegenmach: .

X. Ueber Postpassagiere und Postsendungen .

§. 62. Durch die mit einander in VerbindungstehendenFahrten aufder Staats - und Wien-Gloggnitzer Eisenbahn werden auch die Post-Passagiere, und mit den auf der Fahrten - Eimheilung als Postzügebe¬
zeichnetenFahrten, Postsendungenbefördert.Die Ausnahmeder Postpassagiere, so wie die Auf- und Abgabeder
Sendungen, geschiehtnicht nur in Wien und auf den längs der beiden
Bahnen hierzu bestimmtenPost-Expedits-Stationen, sonler-, überhauptauf allen mit den Eisenbahnfahrtenin ^VerbindungstehendenPoststatio-nen durchdie hierzu bestelltenOrgane und nach den von der k. k. ober¬
sten Hof-Postverwaltung diesfalls veröffentlichtenKundmachungen.
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XI . Ueber die Fahrorduung '

§. 63. Die Fahrorbnung der 8üge auf der Gtaatsbahn undaufber
Wien-GloggnitzerBahn, weichemit erstererin Verbindungstehen, wird
stets durchbesondereAnkündigungenveröffentlicht.
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